
Patente auf menschliche embryonale 
Stammzellen – eine Chronik

6. 7. 1998 Das Europäische Parlament erlässt die Patentrichtlinie 98/44, die die 
kommerzielle Verwertung menschlicher Embryonen verbietet. Um die 
Auslegung der Richtlinie gibt es einen heftigen Expertenstreit, der sich 
unter anderem in Anhörungen des deutschen Bundestages spiegelt.

29. 4. 1999 Das Deutsche Patentamt erteilt Oliver Brüstle ein Patent auf 
menschliche Stammzellen (DE 19756864).

25. 1. 2000 Die Firma Geron erhält in England ein Patent auf frühe menschliche 
Embryonen. 

22. 2. 2000 Greenpeace vermauert die Eingänge des Europäischen Patentamtes 
aus Protest gegen die Erteilung eines Patentes auf menschliche 
embryonale Stammzellen der Universität Edinburgh (EP 0695351). 

24. 7. 2002 Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes widerruft das 
Patent der Universität Edinburgh (EP 0695351) zu wesentlichen Teilen. 

11. 8. 2004 Greenpeace protestiert vor dem Patentamt in München gegen ein 
Patent auf tiefgekühlte menschliche Embryonen (EP 1121015).

20. 10. 2004 Greenpeace legt am Bundespatentgericht Klage ein gegen das Patent 
von Oliver Brüstle (DE 19756864).

3. 12. 2004 Greenpeace protestiert vor dem Deutschen Bundestag gegen die EU 
Patentrichtlinie – das nationale Patentgesetz wird im Bereich embry-
onaler Stammzellen verschärft, die Europäische Richtlinie (98/44) wird 
damit in Deutschland strenger ausgelegt als in anderen Ländern der EU. 

26. 10. 2005 Das Europäische Parlament spricht sich in einer Resolution eindeutig 
gegen Patente auf menschliche Embryonale Stammzellen aus und 
beseitigt damit einige Unsicherheiten der Interpretation der EU Richtlinie 
98/44. 

19. 6. 2006 Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes widerruft das 
Patent auf tiefgekühlte menschliche Embryonen (EP 1121015). 

5. 12. 2006 Nach einer Klage von Greenpeace schränkt das Bundespatentgericht 
das Patent von Oliver Brüstle erheblich ein (DE 19756864).

21. 7. 2007 Das Europäische Patentamt weist die Beschwerde der Universität 
Edinburgh wegen des teilweisen Widerrufs des Patentes EP 0695351 
endgültig zurück. 

25. 11. 2008 Das  Europäische  Patentamt  erklärt  in  einer  Grundsatzentscheidung,  
dass  menschliche  embryonale  Stammzellen  nicht  patentiert  werden  
dürfen (Die Grundsatzentscheidung des EPA ist als G2/06 registriert). 

12. 11. 2009 Entscheidung des Bundesgerichtshofs für das Patent auf menschliche 
embryonale  Stammzellen  von  Oliver  Brüstle  (DE  19756864)  wird  
erwartet. 

V.i.S.d.P. Barbara Kamradt, Greenpeace e.V., Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg 10/2009


	Patente auf menschliche embryonale Stammzellen – eine Chronik

